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Fragen zur Rechtsentwicklung 
in Mittel- und Osteuropa sowie den GUS-Staaten
58. JAHRGANG HEFT 1 März 2012 

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unter großem persönlichem Einsatz hat Frau Dr. Carmen Schmidt, Akademische Oberrä-
tin am Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, in den letzten acht Jahren die Redak-
tion der Zeitschrift Osteuropa-Recht fast vollständig allein geführt. Auf Frau Dr. 
Schmidts Wunsch hin hat sich die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. ent-
schieden, die zahlreichen, mit der Entstehung einer Zeitschrift verbundenen Aufgaben 
mit dem Jahresbeginn 2012 auf ein erweitertes Redaktionskollegium zu verteilen. 

Als zusätzliche Redaktionsmitglieder neben Frau Dr. Schmidt wurden Prof. Dr. Burk-
hard Breig, Freie Universität, Berlin, Dr. Matthias Hartwig, Max-Planck-Institut für aus-
ländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Prof. Dr. Caroline von Gall, 
Institut für Ostrecht, Köln, und Prof. DDr. Bernd Wieser, Institut für Österreichisches, 
Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwal-
tungslehre, Graz, ernannt. Gemeinsam mit Frau Richterin am Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger sowie Prof. Dr. Dr. h.c. Fry-
deryk Zoll, Universität Osnabrück und Jagiellonen-Universität Krakau werden die Re-
daktionsmitglieder ab 2012 zugleich als Herausgeber der Zeitschrift agieren.

Die Zeitschrift wird im gewohnten Umfang viermal jährlich erscheinen. Auch in Zu-
kunft soll das breite thematische Spektrum der Zeitschrift, das alle Rechtsbereiche und 
geographisch alle Länder Mittel- und Osteuropas wie auch die GUS-Staaten umfasst, 
aufrechterhalten werden. Erhalten bleiben die Berichte aus dem Schrifttum, der For-
schung und der Justiz und Rechtsprechung in Mittel- und Osteuropa. Durch die erweiter-
te Redaktion soll versucht werden, die vielgestaltige Rechtsentwicklung dieser Länder 
stärker akzentuiert darzustellen. Insofern soll im ersten Teil jedes Hefts eine deutlichere 
Schwerpunktsetzung vorgenommen werden. Für 2012 geplante Schwerpunkte sind die 
aktuellen Zivilrechtskodifikationen in Mittel- und Osteuropa, die Rechtsentwicklung in 
Belarus sowie aktuelle Fragen der territorialen Selbstbestimmung in Osteuropa. 

Die Redaktion möchte auch an dieser Stelle den ausscheidenden Herausgebern, Prof. 
em. Dr. Otto Luchterhandt und Prof. em. Dr. Dres. h.c. Friedrich-Christian Schroeder,
für ihr Engagement herzlich danken. Vor allem aber geht der Dank an Frau Dr. Schmidt, 
die die Zeitschrift über lange Jahre vorbildlich geführt, regelmäßig relevante Fragestel-
lungen aufgegriffen und sich in einer sich stark ändernden Fachzeitschriftenlandschaft 
für die Weiterentwicklung der Osteuropa Recht eingesetzt hat.

Die Redaktion
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